
BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre/n ich/wir den Beitritt zum Ausländerrat Dresden e.V.

Name, Vorname:

ggf. für Verein/Gruppe:

Anschrift:

Telefon/Telefax: 

E-Mail-Adresse:

Beitritt als Fördermitglied:

� mit vollem Jahresbeitrag (120,- Euro) � mit ermäßigtem Jahresbeitrag (60,- Euro)

Beitritt als Vollmitglied:

Der Unterzeichnende erkennt die Satzung des Ausländerrates Dresden e.V. an und erklärt sich bereit,
sich für die Ziele des Vereins einzusetzen. Der Mitgliedsbeitrag wird entsprechend der gültigen Bei-
tragsordnung des Vereins entrichtet. Die Zuordnung bzgl. normaler/ermäßigter Mitgliedschaft basiert
auf der Selbsteinschätzung des Mitglieds.

� Voller Jahresbeitrag (60,- Euro) � Ermäßigter Jahresbeitrag (24,- Euro)

� Der Mitgliedsbeitrag wird durch das Mitglied auf folgendes Konto eingezahlt:

Kontonummer: 3 120 229 252, BLZ: 850 503 00, Ostsächsische Sparkasse Dresden
Kontoinhaber: Ausländerrat Dresden e.V.; Kennwort: Mitgliedsbeitrag

� Hiermit ermächtige ich den Verein „Ausländerrat Dresden e.V.“, den oben aufgeführten Betrag 
einmal jährlich von meinem Konto per Bankeinzug* abzubuchen.

Kontonummer: Bankleitzahl:

Kreditinstitut:

Monat, in dem abgebucht werden soll:

� Der Mitgliedsbeitrag wird auf der Mitgliederversammlung entrichtet.

Ort, Datum:                                                             Unterschrift:

Die ausgefüllte Beitrittserklärung senden Sie bitte per Post an: Ausländerrat Dresden e.V., Heinrich-Zille-Straße 6, 01219 Dresden
oder per Telefax an folgende Nummer: 0351/4 36 37 32

*Einzugsermächtigungen können innerhalb von 6 Wochen bei der Bank widerrufen werden.



§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Ausländerrat Dresden e.V.“. Sitz des Vereins ist Dresden.

§ 2 Gemeinnützigkeit
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke der
Abgabeordnung.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwen-
det werden.
3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßige hohe Vergünstigungen begünstigt werden.

§ 3 Zweck
Der Verein stellt sich die Aufgabe, ein von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung
getragenes Verhältnis zwischen zugewanderten und einheimischen Menschen auf der
Grundlage von Gleichberechtigung zu fördern. Der Ausländerrat ist bestrebt, unter
Berücksichtigung der Besonderheiten der einzelnen Nationen die Lebensverhältnisse
aller hier lebenden MigrantInnen zu verbessern. Er nimmt sich besonders der sozialen,
rechtlichen, schulischen und kulturellen Probleme an, arbeitet an der Gestaltung des
Integrationsprozesses mit, fördert die Gleichstellung von Frau und Mann und engagiert
sich für den Abbau rechtsextremer, rassistischer und nationalistischer Haltungen unter
Zugewanderten und Einheimischen. Zu seinen Aufgaben gehören:
a) die Einrichtung und Betreibung eines Internationalen Begegnungszentrums für in-
und ausländische MitbürgerInnen;
b) das Angebot einer Beratungsstelle für Hilfe bei der Lösung persönlicher Lebens-
probleme, Hilfe und Begleitung bei Arztbesuchen und Behördengängen, Unterstüt-
zung bei der Lösung von Ausbildungs- und Arbeitsproblemen, Rechtshilfe für Migran-
tInnen und deren deutschem Umfeld;
c) die integrative und interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit mit Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie deren Eltern;
d) die Betreibung sozialer Einrichtungen für MigrantInnen;
e) die Realisierung von Projekten und die Durchführung anderer Aktivitäten auf dem
Gebiet von Kultur und Bildung im Sinne der Wahrung von Weltfrieden, Menschenrech-
ten, Demokratie, Selbstbestimmung, Akzeptanz und Völkerverständigung;
f ) Öffentlichkeitsarbeit und die Herausgabe von Publikationen;
g) Beratung der Vereinsmitglieder und Koordinierung ihrer gemeinsamen Aktivitäten;
h) Engagement in regionalen und überregionalen Netzwerken.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Es gibt zwei Formen von Mitgliedschaft in dem Verein:
a) Vollmitglieder können juristische und natürliche Personen sowie nicht rechts -
fähige Vereine werden, die für die Zielsetzung des Vereins eintreten und in diesem
Sinne praktisch tätig sind.
b) Fördermitglieder - mit beratender Funktion - können Einzelpersonen, Verbände und
Organisationen werden, wenn sie für die Ziele des Vereins eintreten.
2. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahme nach schriftlicher Beitrittserklä-
rung gegenüber dem Vorstand und schriftlicher Anerkennung der Vereinssatzung
sowie der Beitragsordnung.
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vereinsvorstand. Zu jeder Mitgliederversamm-
lung ist die Mitgliedschaft über Neueintritte zu informieren.
4. Zwischen den Mitgliederversammlungen kann der Vorstand über eine vorläufige
Mitgliedschaft entscheiden.

§ 5 Rechte der Mitglieder
1. Die Vollmitglieder haben aktives und passives Wahlrecht und volles Stimmrecht.
2. Jedes Vollmitglied hat - unabhängig von der Zahl seiner Delegierten - auf der Mit-
gliederversammlung (MV) eine Stimme.
3. Stimmberechtigt sind nur Vollmitglieder nach §4 Abs. 1a).
4. Fördermitglieder haben Rede- und Antragsrecht in der MV.
5. Über Ausnahmen entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 6 Pflichten der Mitglieder
Jedes Mitglied [§4 Abs. 1a) und 1b)] ist verpflichtet, die Bestimmungen der Beitrags-
ordnung einzuhalten. Die Vollmitglieder sind zur Teilnahme an der MV verpflichtet.

§ 7 Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch den Tod des Mitglieds bzw. die Auflösung einer Mit-
gliedsgruppe, durch Austritt oder Ausschluß aus dem Verein. Die Mitgliedschaft im
Verein endet nach Rücksprache, wenn ein Mitglied seinen Mitgliedsbeitrag sechs
Monate lang bzw. für die Dauer zwischen zwei Mitgliederversammlungen nicht
bezahlt hat.

§ 8 Austritt
Der Austritt kann jederzeit schriftlich bis zum Ende des laufenden Monats gegenüber
dem Vorstand erklärt werden.

§ 9 Ausschluß
1. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es sich satzungs-
widrig oder vereinsschädigend verhält.
2. Über den Ausschluß entscheidet die MV.

3. Der Ausschluß ist dem Mitglied schriftlich und unter Angabe von Gründen bekannt-
zugeben.
4. Vor dem Beschluß über den Ausschluß ist dem Mitglied Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.

§ 10 Organe und Untergliederung des Vereins
Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

§ 11 Die Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
2. Die MV tagt mindestens halbjährlich und ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälf-
te der Vollmitglieder anwesend sind. Sie beschließt im allgemeinen mit einfacher
Mehrheit der anwesenden Vollmitglieder. Geheime oder namentliche Abstimmung
kann beantragt werden.
3. Sie wird spätestens zwei Wochen vorher vom Vorstand schriftlich mit Bekanntgabe
der Tagesordnung einberufen.
4. Beantragt mindestens die Hälfte der Mitglieder (Voll- und Fördermitglieder) eine
außerordentliche MV, so muß diese binnen der nächsten vier Wochen stattfinden.
5. Die Niederschriften der MV werden dem Versammlungsleiter und dem Vorsitzenden
zur Unterschrift vorgelegt.
6. Die Niederschrift wird jedem Mitglied zugeleitet.
7. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Wahl und Entlassung des Vorstandes
b) Bestätigung von Jahresbericht, Haushaltsplan und Beitragsordnung
c) Festlegung der Schwerpunkte für die weitere Arbeit
d) Beschlußfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins laut § 13
und § 14
e) Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern laut § 4 und
§ 9
f ) die Mitgliederversammlung bildet zwecks Verbesserung der Organisation der
Arbeit und der Entscheidungsfindung für wichtige Arbeitsgebiete Kommissionen und
Arbeitsgemeinschaften. Die Mitgliederversammlung definiert die Aufgaben und ent-
scheidet über die Zusammensetzung.

§ 12 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus -dem/der Vorsitzenden -dem/der Stellvertreter(-in) -dem
/der Schatzmeister(-in) und maximal vier weiteren Mitgliedern.
2. Der Vorstand wird von der MV für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die MV ist
14 Tage vorher schriftlich einzuberufen.
a) In den Vorstand gewählt sind die Kandidaten, die 51% der Stimmen der anwesen-
den Vollmitglieder erhalten haben.
b) Nach seiner Wahl konstituiert sich der Vorstand und benennt den Vorsitzenden,
den Stellvertreter und den Schatzmeister.
3. Der Vorstand bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.
4. Der Verein wird juristisch vertreten durch zwei bevollmächtigte Mitglieder des Vor-
standes.
5. Scheidet während der Amtsperiode ein Vorstandsmitglied aus, so ist spätestens in
der übernächsten Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied zu wählen.
6. Der Geschäftsführer des Internationalen Begegnungszentrums nimmt beratend am
Vorstand teil.
7. Wenn es die Interessen des Vereins erfordern, kann der Vorstand mit einer Zweidrit-
telmehrheit ein neues Mitglied in den Vorstand aufnehmen. Die Kooptation ist durch
die darauffolgende Mitgliederversammlung zu bestätigen.

§ 13 Satzungsänderung
Die MV ist zu Satzungsänderungen nur beschlußfähig, wenn wenigstens 2/3 der nach
§ 5 stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

§ 14 Auflösung
1. Über die Auflösung des Vereins entscheidet die MV mit 3/4-Mehrheit aller wahlbe-
rechtigten Mitglieder.
2. Die Liquidation erfolgt, falls die MV nichts anderes beschließt, durch den zuletzt
amtierenden Vorstand.
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an den Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA) e.V. mit Sitz in
Berlin.

§ 15 Eintragung in das Vereinsregister
Der Ausländerrat Dresden e.V. wurde am 27.09.1991 unter Nr. 1222 in das Vereins-
register eingetragen. Die Eintragung erfolgte beim Kreisgericht Dresden.

§ 16 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt nach Verabschiedung durch die MV in Kraft. Die Änderung in § 12
Abs. 2 wurde durch die MV am 09.03.1996, die Änderungen in §7 und §12 Abs. 7
durch die MV am 07.05.1998, die Änderung in §14 durch die MV am 10.05.2003 und
die Änderung in §14 Abs. 3 durch die MV am 12.12.2005 beschlossen. Die Änderun-
gen in §3 Abs. a, c und h wurden durch die MV am 16.04.2010 beschlossen.

Satzung des Ausländerrates Dresden e.V.
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 12.12.2005


